
Einreicher: Oberbürgermeister / Bauverwaltung Sebnitz, den 26.04.2023 

Vorlagen-Nr.: STR/2023/031 

öffentlich 

Veröffentlichung: ja/nein 

 

 

 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

 

 

 

 

Beratungsfolge 

 

20.04.2023 Hauptausschuss (nicht öffentlich) 

26.04.2023 Stadtrat der Großen Kreisstadt Sebnitz  

 

Gegenstand der Vorlage: 

 

 

Beratung und Beschlussfassung zum Dienstleistungsvertrag über die Durchführung der 

Grünlandpflege auf öffentlichen Grünanlagen, Fußwegen und Baumreihen 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Sebnitz stimmt dem Abschluss des Vertrages über 

den 9. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag vom 20.04.2010 über die Durchführung der 

Grünlandpflege auf öffentlichen Grünanlagen, an Fußwegen und Straßen entsprechend 

dem in der Anlage beiliegenden Entwurf zu und beauftragt den Oberbürgermeister mit 

dem Abschluss des Vertrages in Höhe von 167.904,36 €. 

  

 

 

Begründung: 

 

Zwischen der Großen Kreisstadt Sebnitz und der Tourismus- und Dienst-

leistungsgesellschaft Sebnitz mbH wurde für das Jahr 2010 erstmalig für die 

Rasenmahd auf öffentlichen, kommunalen Flurstücken ein Dienstleistungsvertrag 

abgeschlossen. 

 

Dieser Vertrag wurde in der zu beschließenden Fassung für 2023 angepasst. 

Er beinhaltet die Rasenmahd an 

- Grün- und Parkanlagen 

- Spielplätzen 

- Freizeitanlagen 

- Straßen 

- Fuß- und Wanderwege 



Bei der Berechnung der Pauschale für das Jahr 2023 wurde ein benötigtes 

Gesamtbudget für die Mahdleistungen von 192.904,36 € errechnet. Da es zu Kürzungen 

um 25.000,00 € kam, wurde durch Kürzungen von Leistungen (z.B. keine 5 x Mahd) 

versucht, diese Summer einzusparen. Dadurch kam es jedoch lediglich zu einer 

Einsparung von 9.304,28 €, also einer Summe von 183.600,08 €.  

 

In einer Besprechung zwischen den beteiligten Parteien wurde sich darauf geeinigt, dass 

25.000 € von der ursprünglich errechneten Summe abgezogen werden und eine 

Mahdpauschale von 167.904,36 € festgelegt. Das Einsparungspotenzial ergibt sich 

hauptsächlich im Stadtgebiet, die 5 x Mahd fällt komplett weg. Die vorhandene Planung 

der Mahdintervalle wird als Rahmen genommen, die konkrete Anzahl der Einsätze erfolgt 

nach Absprache zwischen den Verantwortlichen. 

 

 

 

Bereits gefasste Beschlüsse:  

Aufzuhebende Beschlüsse: 

Vorlage wurde abgestimmt mit: 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Haushaltsstelle: 

Produkt  55100 - Grün- und Parkanlagen 

Produkt  54103 - Wanderwege 

einmalige Kosten: 167.904,36 € 

laufende Kosten: 

zu erwartende Erträge: 0 

jährliche Belastung: 

 

 

 

Anlagen: 

 

 

 

Kretzschmar 

Oberbürgermeister 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Einstimmig 

 

Mit Stimmenmehrheit:   ja  nein  Enthaltung 

 

 

 


